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1017 Wien

Geschaftszahl: 2021-0.584.754

Wien, 27.9.2021
Sehr geehrter Herr Prasident!

Ich beantworte die an mich gerichtete schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 7559/J der
Abgeordneten Peter Wurm betreffend Amazon l16scht 200 Millionen falsche Bewertungen

wie folgt:
Fragen 1 bis 5:

e Wie reagiert das Konsumentenschutzministerium auf falsche bzw. gefdlschte
Produktrezensionen?

e Gab es im Zusammenhang mit falschen bzw. gefiilschten Produktrezensionen 2020
und 2021 im Konsumentenschutzministerium entsprechende strategische und
operative MafSnahmen, um die 6sterreichischen Konsumenten davor zu schiitzen?

e Gab es im Zusammenhang mit den falschen bzw. gefdlschten Produktrezensionen
bei Amazon und anderen Verkaufsplattformen 2020 und 2021 im
Konsumentenschutzministerium entsprechende strategische und operative
Mafinahmen, um die ésterreichischen Konsumenten davor zu schiitzen?

e Gab es im Zusammenhang mit den falschen bzw. gefiilschten Produktrezensionen
bei Amazon und anderen Verkaufsplattformen 2020 und 2021 im

Konsumentenschutzministerium entsprechende strategische und operative
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Mafnahmen, um gemeinsam mit dem Verein fiir Konsumenteninformation (VKI) hier
vorzugehen?

e Haben Sie als Konsumentenschutzminister bzw. hat das
Konsumentenschutzministerium Kenntnis (ber Mafinahmen von Unternehmen
(Verkaufsplattformen, Reiseportale, Dienstleistungsportale usw.), die gegen falsche
bzw. gefélschte Produktrezensionen vorgehen?

Mein Ressort beobachtet Entwicklungen und Trends in der digitalen Welt sehr genau.
Falsche bzw. gefélschte Produktbewertungen sind ein immer haufiger werdendes Problem,
insbesondere — wie auch der Anlassfall der gegenstdndlichen Anfrage zeigt — auf groRRen,
international tatigen Online-Plattformen. Im Hinblick auf die Dimension der Thematik wird

man der Problemstellung in erster Linie gemeinsam auf EU-Ebene begegnen miissen.

Die aktuell umzusetzende Modernisierungs-Richtlinie [(EU) 2019/2161; anzuwenden ab 28.
Mai 2022] setzt in diesem Zusammenhang auf verstdrkte Transparenz, indem sie
Unternehmen verpflichtet, dariiber zu informieren, ob und wie sie sicherstellen, dass die
von ihnen veroffentlichten Bewertungen von Verbraucherinnen und Verbrauchern
stammen, die die Produkte tatsachlich verwendet oder erworben haben. Zusatzlich wird
durch diese Richtlinie klargestellt, dass die Abgabe gefilschter Bewertungen aber auch die
Bewerbung von Produkten mit ungepriiften ,Verbraucherbewertungen” jedenfalls als
irrefiihrende Geschéftspraktik anzusehen sind (vgl. Art. 7 Abs. 6 und Nr. 23b und c des
Anhangs | der RL 2005/29/EG idF der Richtlinie (EU) 2019/2161.)

Das europdische Verbraucherbehodrdenkooperations-Netzwerk (CPC-Netzwerk; CPC =
Consumer Protection Cooperation) fiihrt einen regelmaRigen Dialog mit groRen Online-
Plattformen, um von diesen Verbesserungen im Sinne der europdischen Konsumentinnen
und Konsumenten einzufordern. Im Rahmen des Netzwerks findet bereits ein Austausch
zwischen den Verbraucherschutzbehdérden der einzelnen Mitgliedstaaten sowie der
Europadischen Kommission zu moglichen Schritten in der gegenstandlichen Thematik statt.
Mein Ressort nimmt gemal § 2 Verbraucherbehérdenkooperationsgesetz (VBKG) am CPC-

Netzwerk fiir Osterreich als zentrale Verbindungsstelle teil.

Behorden und Verbraucherschutzverbande kénnen Produktbewertungen nur anhand
bestimmter Anhaltspunkte auf Unstimmigkeiten untersuchen, was allfadllige
Durchsetzungsmalinahmen sowohl in praktischer als auch in rechtlicher Hinsicht erschwert.
Einen Zugang zu den dahinterstehenden Informationen haben in erster Linie die Betreiber
von Online-Plattformen selbst. Deshalb wird es meines Erachtens notwendig sein, fir

Online-Marktplatze europaweit weitere Sorgfaltspflichten vorzusehen. Insbesondere
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groflere Plattformen sollten systematisch Anstrengungen unternehmen mdssen, um
betrigerische und illegale Praktiken auf ihren Webseiten hintanzuhalten und
einzudammen. Ein moglicher Ort fiir derartige Regelungen ware die aktuell in Verhandlung
stehende Verordnung liber einen Binnenmarkt flr digitale Dienste [COM (2020) 825 final].
Mein Ressort setzt sich im Rahmen der Osterreichischen Koordinierung dafir ein, dass die
gegenstandliche Problematik im Rahmen der Verhandlungen zu diesem Rechtsakt
Berucksichtigung findet.

Frage 6:

e Welche konsumentenschutzrechtliche  Vorgehensweise  raten  Sie als
Konsumentenschutzminister Konsumenten, um gegen falsche bzw. gefilschte

Produktrezensionen mit Erfolg einschreiten zu kénnen?

Meist ist es nicht moglich, falsche bzw. gefdlschte Kundenbewertungen mit absoluter
Sicherheit als solche zu erkennen. Es gibt allerdings bestimmte Kriterien und Anhaltspunkte,
die Riickschliisse auf mogliche Manipulationen bieten kdnnen. So kann es beispielsweise ein
Hinweis sein, wenn auffallig viele positive Bewertungen innerhalb eines kurzen Zeitraums zu
einem bestimmten Produkt veroffentlicht wurden. Auch die Liange der einzelnen
Bewertungen und insbesondere die verwendete Sprache kdnnen fir Verbraucherinnen und

Verbraucher Orientierungspunkte liefern.

Mein Ressort unterstiitzt seit vielen Jahren das Projekt ,Internet Ombudsstelle” (vormals:
Internet Ombudsmann) des Osterreichischen Instituts fiir angewandte Telekommunikation
OIAT. Die Ombudsstelle bietet Konsumentinnen und Konsumenten in Osterreich Beratung
und Unterstitzung bei digitalen Frage- und Problemstellungen. Sie verfligt dabei auch tber
umfassendes Know-How zum Thema , Online-Bewertungen” und stellt auf ihrer Webseite
Tipps zum Erkennen von moglicherweise gefalschten Bewertungen zur Verfligung (siehe

https://www.ombudsstelle.at/themen/online-bewertungen/).

Mit freundlichen GriRRen

Dr. Wolfgang Miickstein

3von3

www.parlament.gv.at

3von4



4 von

BUNDESMINISTERIUM FUR
SOZIALES, GESUNDHEIT, PFLEGE
UND KONSUMENTENSCHUTZ

EMTSSIGNATUR

Unterzeichner

Bundesministerium fur Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz

Datum/Zeit

2021-09-27T11:57:06+02:00

Aussteller-Zertifikat

CN=a-sign-corporate-05,0U=a-sign-corporate-05,0=A-Trust Ges. f.
Sicherheitssysteme im elektr. Datenverkehr GmbH,C=AT

Serien-Nr.

2098721075

Hinweis Dieses Dokument wurde amtssigniert.
Informationen zur Prifung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen Signatur finden Sie unter:
Prifinformation http://www.signaturpruefung.gv.at

Informationen zur Prufung des Ausdrucks finden Sie unter:

https://www.sozialministerium.at/site/Ministerium/Willkommen_im_Ministerium/Amtssignatur/Amtssignatur

www.parlament.gv.at




Unterzeichner Par | anent sdi rekti on

Datum/Zeit-UTC 2021-09-27T12: 01: 36+02: 00

(K OST.
&)\,\K By DS
< e
£y 3

Parlamentsdirektion

SIEGEL

Prufinformation I nformationen zur Prifung des el ektroni schen Siegels und des
Ausdrucks finden Sie unter: https://ww. parl anent. gv. at/ si egel

Hinweis Di eses Dokument wurde el ektroni sch besiegelt.




		2021-09-27T11:57:06+0200
	Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at


		2021-09-27T12:01:36+0200
	Parlamentsdirektion
	Signaturpruefung unter http://www.signaturpruefung.gv.at




